
ZVK des KVBW Jahresabschluss 2023 

Feststellungsbeschluss 

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Verwaltungsausschuss am 15. November 2024 den 

Jahresabschluss der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg für das 

Jahr 2023 mit folgenden Werten fest: 

EUR 

1 Ergebnisrechnung 

1.1 Summe Erträge 2.123.159.452,24 

1.2 Summe Aufwendungen -1.111.430.158,00

1.3 Jahresüberschuss 1.011.729.294,24 

2 Finanzrechnung 

2.1 Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung 988.413.941,24 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss 988.413.941,24 

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 988.413.941,24 

2.6 Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -734.726.175,04

3 Bilanzsumme 13.017.885.512,23 

Verwendung des Jahresüberschusses 
EUR 

a) Verrechnung mit Verlustvortrag --- 

b) Einstellung in Rücklagen (Zuführung zum Vermögen nach der Kassensatzung) 1.011.729.294,24 

c) Abführung an den Haushalt des Kommunalen Versorgungsverbands 

d) Vortrag auf neue Rechnung --- 

 

 

Karlsruhe, 15. November 2024 

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses 

Gerhard Bauer 
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